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ytï. 45 ^(llufte. fdjhJeij. ^aubUt.-^eitnug („SHetflerblatt") 78«

Heinr. fluni im rlof In riorgeii
m M. M. A J1L JL (Zürlcltsee)

Gerberei # Gegründet 1728 «#» Riemenfabrik 3013,,

Alt bewährte Eichen-
la Qualität w© iwliiwSl Grubengerbung

Einzige Gerberei mit Riemenfabrik in Horgen.

2luffffrttng
zum eingesandt betreffend Uersanwmiiig des Schweiz,
fioizlndustrienerbandes eom 5. Januar 190$ in Zürich.

Auf bie in 9tr. 42 biefeS S3tatteâ nom 16. Januar
1908 angeführte 23enterfung betreffenb ben Unterband
lungen jroifchen beit 23orftänben beS Schweis. £olsinbu«
ftrieoerbanbeS ©eftion ^üricß unb gimmermeifteroerbanb
3üticß unb Umgebung, jeßt ©eftion beS Schweis- 3im«
mermeifieroerbanbeS biene nocß folgenbeS jur wettern

Auf ftârung:
Anfangs Wouentber 1906 würbe nom ^immetnteifier«

23erbanb fürtet) unb Umgebung bie ©eftion 3üricf) nom
©rf)roeij. Çoljinbuftrieoerbanb angefragt, ob Severe jur
SSefprecßung non im beibfeitigem Qntereffe liegenben

fragen geneigt wäre, eine gemeinfcßaftliche ©itjung ab«

chatten. SRacf) weitern müttblicßen unb fcßriftlicßen
Unterßanblungen würbe bann an einer ©ißung nom
1. gebruar 1907 nach längerer SDiSfuffioit befcßloffeit,
ber Schweis- ^oljinbuftrieoerbanb werbe bem gimmer«
meifternerbanb ^ürieß unb Umgebung eine ^reiSnormie«
rung betreffenb tannenen Schnittwaren, 23außols unb
Fretter aufteilen. AuS ber SSisfüffion ging weiter her*

oor, baff eine geftfeÇung ber greife für tannene IRunb«

höljer infolge ber jum größten Steil fcfjon erlebigten
Käufe oerfpätet fei, Rinflegen aber barauf hingearbeitet
werben folle, baß bis sum beginn ber |jolsganten im

$erbft unb SOBinter 1907 eine 23entilierung biefer seit«

gemäßen grage bur iß eine ©pejialfommiffion, befteßenb

auS eigentlichen $ntereffenten, erfolgen folle.

Auf biefe 23efcßlüffe hin erhielt bann ber Limmer«
meifternerbanb Zürich unb Umgebung non ber ©eftion
Zürich beS ©eßweij. ^olainbuftrieoerbafibeS trotjbem eine

©inlabung au einer ©ißung jroecfS geftfeßung ber IRunb«

ßolipreife. ®er 3immermeifteroerbanb 3üncß unb Um«

gebung antwortete bann im |>inweiS auf beit 23efcßluß

ber ©erfammlung nom 1. Februar 1907, eine bieebe«

aügliche ©it3ung fei gmecfloS, ba bie bnuptfächlichften
Käufe bereite abgefdfjloffen feien unb feßiefte beSßalb feine
23ertreter an ber einberufenen Sßerfammlung. 23iS ju
biefem Momente hatten bie 23erbänbe miteinanber güt)«

lung unb wäre non ©eite ber ©eftion 3nn<h beS

Schweis- fpolsinbuftrieoetbanbeS ben bieSbejüglicßen 23er«

fammlungSbelcßlüffen beffer nachgelebt worben, fo hätte
auch fein Abbruch ber Unterhanblungen ftattgefunben.

2Bir glauben fomit annehmen an bürfen, boß baS

erwähnte „©eroißigtwerben bureß bie gepflogenen Unter«

hanbtungen mit bem ßimmermeifteroerbanb 3üricß unb

Umgebung" ein in bie|em galle Hießt gana forreft ange«

brachtet AuSbrucf ift unb empfehlen bem werten £>. ©tu«

fenber bie ganse Angelegenheit an nochmaliger Prüfung,
îjimmermeifteroerbanb 3üricß unb Umgebung:

$er 23orftanb.

Die Umammlung des ScDweiz. holzindustrie-
Uererns vom 5. laituar.

(DffijtcHe filarftenuttfl).

Qu Dir. 42 ber „|>anbm.«Leitung" fann ein SHitglieb
ber ©eftion ^ürief) nicht oerftehen, wiefo ber Rentrai«
oorftanb fief) unterfangen tonnte, eine ©inlabung anr
23erfammlung ber ©ägebefitser unb übrigen #oIainteref=
fenten oorsuneßmen, ohne baß in ber ©eftion ^ürieß
bie ©aeße oorl)er sur S3ehanblung fam unb Ijierübet:
23efcßluß gefaßt würbe, ©ine ftarfe ®ofiS feiner Ausfälle
fann allerb ing§ auf ba§ Konto ber UnfenntniS ber 23er

hältttiffe gebucht werben ; um fo eher füllte er eS unter«
laffen, in fo friooler 2Beife oon einer Sßufelei in 23er«

faufSpreiS«geftfeßungen bc§ .ßentraloorftanbeS s" reben
unb in§ Säcßerlicße au gießen, waS über feinem Söenf»

oermögen fteßt.
2Xentt biefer ÜJJlann fein 23ebürfniS hat au etwelcßer

^Regulierung unb 23effergeftaltung ber ©infaufSoerhält«
niffe unb 23erfaufSpreife, fo ift baS feine ©ache unb wirb
fRiemanb etwas bagegen einauwenben haben ; wenn aber
anbere bieSbesüglicß oorgeßen wollen, fo foil er auch
jenen ißre Anficht unb ißr fRedfjt laffen.

®ie ©eftion .ßürich hat alfo oorigen Sinter unb
auef) legten $erb ft wieber in ber ©ache beraten unb ift
SU negatioem Mefultat gefommen, bie Angelegenheit war
für einmal erlebigt; Sliemanb oon ber ©eftion Rurich
machte bem ^entraloorftanb einen Antrag ; berfelbe hatte
nichts oon biefer ©eite bem SDrucfe au übergeben unb
ber Ülerfammlung oorsulegen, wie ber ©infenber irrtüm«
lidh berichtet. @S ift auch unrichtig, baß ber 23orftanb
ber ©eftion Blhüch sur ^»auptfa^e ben ßentraloorftanb
bilbe — 2 23orftanbSmitglieber fißen im ßentraloor«
oorftanb unb biefer befteßt aus 9 ißerfonen.

2)ie 23erfammlung würbe in Ausficßt genommen an
ber legten gtmtraloorftmibsfitsung, auf wefentlicßeS ®rän=
gen ber ©eftion ©raubünben hin. ®ie ©cßaffhaufer unb
Ijürcßer erflärten, mit ihren 23eftrebungen beaügtich SSegulie«

rung ber ©in« unb 23erfaufSpreife feinen ©rfolg gehabt
au haben in ißren 23erbänben, wäßretib ©raubünben bie

Anficßt oertrat, eS bürfte eßer ein SRefultat au eratelen
fein, wenn bie ©ägebefttjer in weitem Umfreife begrüßt
werben; ber Antrag erfuhr feine ©inwenbungen unb
baß er baS Diicßtige getroffen, a^igte ber ftarfe 23ejucß
ber 23»>îfammlung. ©S ftellte fieß aueß fofort heraus,
baß bie Ofticßweis, bie 3«utralfcßweia unb namentlich
23ern, teilweife mit geftftellung ber ©cßnittwarenpreife,
feßon oorau?gegangen unb bereits au etwelcßem SRefultat

gefommen; greiburg unb 2öaabt ftreben baS nämlicße an.
23on ben 23orlagen, bie ber 23erfammlung gemacht

würben, erflärte ber 23orftl3enbe, baß bie 23retterpreife
benjenigen ber Oftfcßweiser angepaßt feien, wäßrenb ber
Schnitt beS füunbßoIseS auf anberer 23erecßnung beruße.

ì!tr. 4S Jllustr. schwetz. Haudw.-Zettuug („Metsterblalt")

I>einr. slüm im slot in slorZen
ââ MM àâ ââ (üürlcllsee)

EvI'dvS'VI "Z° kôgnûnà 1723 -H- kîsmsnîsks'îk 3013..

/V!i iiE^vâlit'îe ^îî ^ielien-
ia Qualität KU^WAWU UMWGGTöG àdenZerbunZ

Nn?iZe Lerberei mit kiemenfabrik in tiorZen.

Ausklärung
xum eingeîanat vetremnll Versammlung aes Sehtveix.

fioi3inausttievervan<ie§ vom s. Zanuar lyos in Zîûrich.

Auf die in Nr. 42 dieses Blattes vom 16. Januar
1908 angeführte Bemerkung betreffend den Unterhand'
lungen zwischen den Vorständen des Schweiz. Holzindu-
strieverbandes Sektion Zürich und Zimmermeisteroerband
Zürich und Umgebung, jetzt Sektion des Schweiz. Zim-
mermeisterverbandes diene noch folgendes zur weitern

Aufklärung!
Anfangs November 1906 wurde vom Zimmermeister-

Verband Zürich und Umgebung die Sektion Zürich vom
Schweiz. Holzindustrieverband angefragt, ob Letztere zur
Besprechung von im beidseitigem Interesse liegenden
Fragen geneigt wäre, eine gemeinschaftliche Sitzung ab-

zuhalten. Nach weitern mündlichen und schriftlichen
Unterhandlungen wurde dann an einer Sitzung vom
1. Februar 1907 nach längerer Diskussion beschlossen,
der Schweiz. Holzindustrieverband werde dem Zimmer-
meisterverband Zürich und Umgebung eine Preisnormie-
rung betreffend tannenen Schnittwaren, Bauholz und
Bretter zustellen. Aus der Diskussion ging weiter her-
vor, daß eine Festsetzung der Preise für tannene Rund-
Hölzer infolge der zum größten Teil schon erledigten
Käufe verspätet sei, hingegen aber darauf hingearbeitet
werden solle, daß bis zum Beginn der Holzganten im

Herbst und Winter 1907 eine Ventilierung dieser zeit-

gemäßen Frage durch eine Spezialkommission, bestehend

aus eigentlichen Interessenten, erfolgen solle.

Aus diese Beschlüsse hin erhielt dann der Zimmer-
meisterverband Zürich und Umgebung von der Sektion

Zürich des Schweiz. Holzindustrieverbandes trotzdem eine

Einladung zu einer Sitzung zwecks Festsetzung der Rund-
holzpreise. Der Zimmermeisterverband Zürich und Um-

gebung antwortete dann im Hinweis aus den Beschluß
der Versammlung vom 1. Februar 1907, eine diesbe-

zügliche Sitzung sei zwecklos, da die hauptsächlichsten

Käufe bereits abgeschlossen seien und schickte deshalb keine

Vertreter zu der einberufenen Versammlung. Bis zu
diesem Momente hatten die Verbände miteinander Füh-
lung und wäre von Seite der Sektion Zürich des

Schweiz. Holzindustrieverbandes den diesbezüglichen Ver-
sammlungsbeschlüssen besser nachgelebt worden, so hätte
auch kein Abbruch der Unterhandlungen stattgefunden.

Wir glauben somit annehmen zu dürfen, daß das

erwähnte „Gewitzigtwerden durch die gepflogenen Unter-
Handlungen mit dem Zimmermeisteroerband Zürich und

Umgebung" ein in diesem Falle nicht ganz korrekt ange-
brachler Ausdruck ist und empfehlen dem werten H. Ein-
sender die ganze Angelegenheit zu nochmaliger Prüfung.

Zimmermeisterverband Zürich und Umgebung:
Der Vorstand.

vie Versammlung aes Schweix. kolxinàtrie-
Vereins vom s. Zanuar.

(Offizielle Klarstellung).

In Nr. 42 der „Handw.-Zeitung" kann ein Mitglied
der Sektion Zürich nicht verstehen, wieso der Zentral-
vorstand sich unterfangen tonnte, eine Einladung zur
Versammlung der Sägcbesitzer und übrigen Holzinteres-
senten vorzunehmen, ohne daß in der Sektion Zürich
die Sache vorher zur Behandlung kam und hierüber
Beschluß gefaßt wurde. Eine starke Dosis seiner Ausfälle
kann allerdings auf das Konto der Unkenntnis der Ver
Hältnisse gebucht werden; um so eher sollte er es unter-
lassen, in so frivoler Weise von einer Duselei in Ver-
kaufspreis-Festsetzungen des Zentralvorstandes zu reden
und ins Lächerliche zu ziehen, was über seinem Denk-
vermögen steht.

Wenn dieser Mann kein Bedürfnis hat zu etwelcher
Regulierung und Beffergestaltung der Einkaussverhält-
niste und Verkaufspreise, so ist das seine Sache und wird
Niemand etwas dagegen einzuwenden haben; wenn aber
andere diesbezüglich vorgehen wollen, so soll er auch
jenen ihre Ansicht und ihr Recht lassen.

Die Sektion Zürich hat also vorigen Winter und
auch letzten Herbst wieder in der Sache beraten und ist
zu negativem Resultat gekommen, die Angelegenheit war
für einmal erledigt; Niemand von der Sektion Zürich
machte dem Zentralvorstand einen Antrag; derselbe hatte
nichts von dieser Seite dem Drucke zu übergeben und
der Versammlung vorzulegen, wie der Einsender irrtüm-
lich berichtet. Es ist auch unrichtig, daß der Vorstand
der Sektion Zürich zur Hauptsache den Zentralvorstand
bilde — 2 Vorstandsmitglieder sitzen im Zentralvor-
vorstand und dieser besteht aus 9 Personen.

Die Versammlung wurde in Aussicht genommen an
der letzten Zentralvorstandssitzung, auf wesentliches Drän-
gen der Sektion Graubünden hin. Die Schaffhauser und
Zürcher erklärten, nut ihren Bestrebungen bezüglich Regulie-
rung der Ein- und Verkaufspreise keinen Erfolg gehabt
zu haben in ihren Verbänden, während Graubünden die

Ansicht vertrat, es dürfte eher ein Resultat zu erzielen
sein, wenn die Sägebesitzer in weitem Umkreise begrüßt
werden; der Antrag erfuhr keine Einwendungen und
daß er das Richtige getroffen, zeigte der starke Besuch
der Versammlung. Es stellte sich auch sofort heraus,
daß die Ostschweiz, die Zentralschweiz und namentlich
Bern, teilweise mit Feststellung der Schnittwarenpreise,
schon vorausgegangen und bereits zu etwelchem Resultat
gekommen; Freiburg und Waadt streben das nämliche an.

Von den Vorlagen, die der Versammlung gemacht
wurden, erklärte der Vorsitzende, daß die Bretterpreise
denjenigen der Ostschweizer angepaßt seien, während der
Schnitt des Rundholzes auf anderer Berechnung beruhe.
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